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Anträge  zur  Verbeamtung  (über  die  Höchstaltersgrenze)  -  Senatsverwaltung  zwingt  uns  in
Klageverfahren

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die  Senatsverwaltung  hat  auf  die  Anträge  zur  Übernahme  in  das  Beamtenverhältnis  reagiert,
welche Kolleginnen und Kollegen (KuK) gestellt  haben, die über der Altershöchstgrenze von 52
Jahren sind.

Einige  haben  zunächst  die  Ablehnung  mit  einem  Rechtshilfebescheid  erhalten,  der  ein
Widerspruchsverfahren gegenüber der Senatsverwaltung ermöglicht hätte.

Nach kurzer Zeit haben diese KuK ein weiteres Schreiben erhalten, dass dieser Rechtshilfebescheid
unzutreffend ist und nun – mit vierwöchiger Frist – eine Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt
werden  muss.  Die  meisten  KuK  haben  jedoch  gleich  ein  Ablehnungsschreiben  erhalten,  das
ausschließlich auf den Klageweg verweist.

Wir sind als Initiative Fairbeamtung 52+ aktuell dabei mit einem Rechtsanwalt zu klären, wie auf
diesen „Move“ der Senatsverwaltung reagiert werden kann.

Denn wir sind in unseren bisherigen Überlegungen von einem Widerspruchsverfahren gegenüber
der Senatsverwaltung ausgegangen und wollen eine  EINIGUNG anstreben (sprich: Verbesserung
des Nachteilsausgleichs).

Wir warten momentan auf die rechtliche Empfehlung, des Rechtsanwaltes, wie es weitergehen
kann.

Wir informieren Euch jedoch vorab dringend über folgende Situation:

Schon  alleine  die  KlageERHEBUNG  kostet  Geld. Man  bezahlt  die  Gerichtskosten  beim
Verwaltungsgericht vorab. Bei einer Vollzeitstelle (Jahresbrutto: ca. 72.000 €) sind das fast 2.600 €.

Die hohen Gerichtskosten sollen abschreckend wirken.

[Bei  bestimmten Urteilsverläufen kann der Betrag auch reduziert werden. Weitere Details  dann
dazu, wenn wir weiter Informationen vom Rechtsanwalt erhalten.]
Die Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht in dieser Angelegenheit sind Individualklagen.

Wir melden uns mit einem Newsletter in dieser Sache so bald als möglich.  Wir wissen, dass bei
manchen die vierwöchige Klagefrist bereits Ende Juni / Anfang Juli endet und bemühen uns um
zeitnahe Informationen.

Viele Grüße und wir bleiben weiterhin dran
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